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— in den zentralgeleiteten Vereinigungen 
Volkseigener Betriebe — einschließlich der 
Prüfung der Arbeit der Organe der Eigen
revision bei der Prüfung und Bestätigung 
der Bilanzen — die Finanzrevision des 
Ministeriums der Finanzen,

— in den Wirtschaftsräten der Bezirke und 
Landwirtschaftsräten der Bezirke die 
Finanzrevision des Ministeriums der Finan
zen,

— in den volkseigenen Betrieben der Wirt
schaftsräte der Bezirke, in den volkseigenen 
Betrieben der Landwirtschaftsräte der Be
zirke und Kreise sowie in den Landwirt
schaftsräten der Kreise die Bezirksinspek
tionen der Finanzrevision des Ministeriums 
der Finanzen,

— in den örtlich geleiteten volkseigenen Ver
sorgungsbetrieben die Bezirksinspektionen 
der Finanzrevision des Ministeriums der 
Finanzen.

Entsprechend dieser Regelung ist die Verant
wortlichkeit für die Finanzrevision mit der 
schrittweisen Durchsetzung des neuen ökono
mischen Systems der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft in den anderen Bereichen 
der Volkswirtschaft festzulegen.

Die Organe der Finanzrevision des Ministe
riums der Finanzen sind verpflichtet, gute Er
fahrungen aufzugreifen und den verantwort
lichen Leitern Vorschläge für die Verallgemei
nerung zu unterbreiten. Das Ministerium, der 
Finanzen unterstützt die Leiter der zentralen 
Staats- und Wirtschaftsorgane bei der Organi
sierung und Durchführung von Erfahrungs
austauschen der Mitarbeiter der Eigenrevision 
der WB in Fragen der Revisionsmethodik. 
Die Organe der Finanzrevision sind berech
tigt, zur Herstellung des gesetzlichen Zustan
des Revisionsauflagen zu erteilen und deren 
Erfüllung zu kontrollieren.

Die Revisionspläne der Finanzrevision des 
Ministeriums der Finanzen und der ihr unter
stellten Bezirksinspektionen sind mit den Lei
tern der zuständigen Staats- und Wirtschafts
organe abzustimmen.

Die Leiter der Industrieabteilungen haben das 
Recht, die Organe der Finanzrevision für be
sondere Schwerpunktaufgaben im Einverneh
men mit dem Minister der Finanzen anzu
fordern.

Der Minister der Finanzen ist berechtigt, in 
allen Staats- und Wirtschaftsorganen, volks
eigenen Betrieben und staatlichen Einrichtun
gen sowie in den Organen und Einrichtungen, 
die aus dem Staatshaushalt Zuschüsse erhal
ten, die Durchführung von Finanzrevisionen 
zu fordern bzw. diese durch die Finanzrevi
sion des Ministeriums der Finanzen vorneh
men zu lassen. 3

3. Die Entwicklung der öffentlichen Finanz
kontrolle

Die Wirksamkeit der Finanzkontrolle ist durch 
die Entwicklung der öffentlichen Kontrolle

über den zweckmäßigsten und sparsamsten 
Einsatz finanzieller Mittel und über die Ein
haltung der Finanzdisziplin in den volkseige
nen Betrieben, den Vereinigungen Volkseige
ner Betriebe, den Staatsorganen und staat
lichen Einrichtungen zu erhöhen.

Das Ministerium der Finanzen berücksichtigt 
in seiner Tätigkeit, daß für die Organisierung 
der öffentlichen Finanzkontrolle im Rahmen 
der bestehenden Formen der ehrenamtlichen 
Mitarbeit der Bürger, wie z. B. Elternbeiräte, 
Verkaufsstellenausschüsse, Leserbeiräte, die 
Leiter der zentralen Staatsorgane, die örtlichen 
Räte, die Leiter von Betrieben und Einrich
tungen in ihrem Zuständigkeitsbereich ver
antwortlich sind.

Das Ministerium der Finanzen hat die Abtei
lungen Finanzen der örtlichen Räte sowie die 
Deutsche Investitionsbank, die Landwirt
schaftsbank und die Deutsche Versicherungs- 
Anstalt darauf zu orientieren, daß sie die 
Volksvertretungen und ihre Kommissionen, die 
Räte und ihre Fachorgane, das Komitee der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion und seine 
Organe, deren Kommissionen und Volkskon- 
trollausschüsse bei der Organisierung der 
öffentlichen Finanzkontrolle mit ihren Erfah
rungen und Erkenntnissen unterstützen.

IV. Die Abgrenzung der Verantwortung zwischen dem 
Ministerium der Finanzen und der Deutschen 
Notenbank und die Entwicklung der dem Ministe
rium der Finanzen unterstellten Banken im neuen 
ökonomischen System der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft

1. Die Abgrenzung der Verantwortung zwischen 
dem Ministerium der Finanzen und der Deut
schen Notenbank
Das Ministerium der Finanzen ist für die Auf
stellung des Kreditplanes für die gesamte 
Volkswirtschaft und die Bilanzierung des 
Kreditsystems verantwortlich. Es hat die 
Grundsätze für die Kreditwirtschaft einschließ
lich des Zinses im gesamtvolkswirtschaft
lichen Maßstab sowie die Grundsätze für den 
Geldumlauf auszuarbeiten.

Die Deutsche Notenbank nimmt zu den Kredit
planvorschlägen der Staats- und Wirtschafts
organe ihres Zuständigkeitsbereiches (Indu
strie, Handel, Transport- und Nachrichten
wesen, Außenhandel) Stellung und unterbreitet 
diesen Organen ihre Vorschläge für die Ver
besserung der Planentwürfe. Der Präsident 
der Deutschen Notenbank übergibt dem Mini
ster der Finanzen den Entwurf des Kredit- 
planes der Deutschen Notenbank. Er ist ver-

Die Leitung der Volkswirtschaft nach dem Pro
duktionsprinzip und die Konzentration des Mini
steriums der Finanzen auf die Hauptaufgaben 
erfordern, die Verantwortung zwischen dem Mini
sterium der Finanzen und der Deutschen Noten
bank exakt abzugrenzen sowie die Aufgabenstel
lung und die Arbeitsweise der dem Ministerium 
der Finanzen unterstellten Banken bei gleichzeiti
ger Erhöhung ihrer Verantwortung zu verändern.


